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Beschluss
des Bundesrates

Zweite Verordnung zur Änderung lebensmittel- und fleisch-
hygienerechtlicher Verordnungen

Der Bundesrat hat in seiner 786. Sitzung am 14. März 2003 beschlossen, der
Verordnung gemäß Artikel 80 Abs. 2 des Grundgesetzes nach Maßgabe folgender
Änderung zuzustimmen:

Zu Artikel 1 Nr. 1 (§ 1 Abs. 3a Fischhygiene-Verordnung)

In Artikel 1 Nr. 1 ist in § 1 Abs. 3a die Angabe ", des § 10 Abs. 1 Satz 1 und 2 und
Abs. 2 Nr. 1" zu streichen.

Begründung:
Nach dem Wortlaut des Artikels 9 A Nr. 2 der Richtlinie 96/23/EG werden die
Eigentümer von Betrieben der Primärproduktion, in denen keine
Erstverarbeitung stattfindet, nicht vom Anwendungsbereich dieser Vorschrift
erfasst. Die Erstreckung der in § 10 Abs. 1 Satz 1 und 2 und Abs. 2 Nr. 1 der
Fischhygiene-Verordnung enthaltenen umfassenden Pflicht zur Eigenkontrolle
auf solche Betriebe ginge somit über EU-Recht hinaus.

Der Bundesrat hat ferner die nachstehende   E n t s c h l i e ß u n g   gefasst:

Mit Schreiben des BMVEL vom 16. Januar 2003 hat die Bundesregierung die
Länder über das von ihr in die Wege geleitete Notifizierungsverfahren im
Zusammenhang mit den Maßgabebeschlüssen des Bundesrates in den Bundes-
ratsdrucksachen 953/01 (Beschluss) und 731/02 (Beschluss) in Kenntnis gesetzt.

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, bezüglich der mit Schreiben vom
12. Februar 2003 zur Kenntnis gegebenen ausführlichen Stellungnahme der
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Kommission zum notifizierten Maßgabebeschluss (Verbot der Verwendung von
Separatorenfleisch) innerhalb der nun bis zum 9. Mai 2003 festgesetzten
Stillhaltefrist die Kommission um eine ergänzende Stellungnahme zu ersuchen, die
den dortigen Standpunkt sachlich und rechtlich verständlicher macht.

Begründung:
Die Kommission sieht insbesondere in Artikel 2 des mitgeteilten Regelungs-
entwurfs eine Verletzung der Vorschriften der Richtlinie 77/99/EWG. Sie geht
davon aus, dass nach dieser Richtlinie unter anderem Separatorenfleisch von
Rindern, Schweinen, Schafen und Ziegen sowie der als Haustiere gehaltenen
Einhufer und Geflügel für die Herstellung von Fleischerzeugnissen verwendet
werden dürfe. Außer bei Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 999/2001
stünde Artikel 2 des Regelungsentwurfs folglich im Widerspruch zu den Vor-
schriften der Richtlinie 77/99/EWG und könne daher zur Entstehung von Han-
delshemmnissen führen. Die Kommission führt ergänzend aus, dass die Maß-
nahme nicht gerechtfertigt sei, weil die Tatsache, dass eine Herkunftsdifferen-
zierung der aus der maschinellen Entbeinung resultierenden Produkte ohne
aufwändige Laboranalytik nicht möglich ist, keinen zwingenden Grund des
Allgemeininteresses darstelle. Diese Argumentation der Kommission ist aus
folgenden Gründen nicht verständlich:
1. Vorschriften allgemein regelnder Rechtsakte wie der Richtlinie

77/99/EWG können rechtsüblich durch nachfolgende spezielle Rechtsakte
zu bestimmten Sachverhalten relativiert werden. Dies ist bezüglich des Se-
paratorenfleisches mit der Kommissionsentscheidung 2001/233/EG vom
14. März 2001 insofern erfolgt, als dort aus Gründen der Überwachbarkeit
die Verwendung von Wiederkäuerknochen für die Herstellung von Sepa-
ratorenfleisch generell verboten wurde.

2. Das generelle Verbot der Verwendung von Wiederkäuerknochen für die
Separatorenfleischherstellung basiert – wie in der Begründung zum Maß-
gabebeschluss ausgeführt – auf Bedenken des Wissenschaftlichen Len-
kungsausschusses der Kommission (WLA) vom 12. Januar 2001 bezüglich
der praktischen Unterscheidbarkeit zwischen Knochen von Tieren ver-
schiedener Altersstufen und von Knochenfragmenten verschiedener Kno-
chen.

Unter Berücksichtigung dieses rechtlichen und sachlichen Hintergrundes be-
stehen rationale Akzeptanzprobleme mit der von der Kommission verfolgten
Argumentation. Es wäre hilfreich, wenn die Kommission erklären würde, unter
welchen Gesichtspunkten ein von ihr selbst gesetzter Rechtsakt und diesem zu
Gunde liegende Bedenken ihres Wissenschaftlichen Lenkungsausschusses für
unbeachtlich gehalten werden können und weshalb das Ergebnis einer von Äu-
ßerungen des WLA ausgehenden, unter Verbraucherschutzaspekten weiter ge-
führten Argumentationskette keinen zwingenden Grund des Allgemeininteres-
ses darstellt.


